
Stellvertreter

ist derjenige, der in eigenen Namen eine Willenerklärung für einen anderen (Vertretener)
abgibt oder entgegennimmt. Der Stellvertreter ist vom Boten abzugrenzen. Die Stellvertretung
ist in §§ 164 BGB ff geregelt.

1https://juristi.club/juristikon/entry/2148-stellvertreter/
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